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Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch – ABGB

NEUJGS 1811/946 idF BGBl I 2022/145

[Auszug]

Von dem Eigenthumsrechte

§ 364. (1) Ueberhaupt findet die Ausübung des Eigenthumsrechtes
nur in so fern Statt, als dadurch weder in die Rechte eines Dritten ein Eingriff
geschieht, noch die in den Gesetzen zur Erhaltung und Beförderung des all-
gemeinen Wohles vorgeschriebenen Einschränkungen übertreten werden. Im
Besonderen haben die Eigentümer benachbarter Grundstücke bei der Aus-
übung ihrer Rechte aufeinander Rücksicht zu nehmen.

(2) Der Eigentümer eines Grundstückes kann dem Nachbarn die von
dessen Grund ausgehenden Einwirkungen durch Abwässer, Rauch, Gase,
Wärme, Geruch, Geräusch, Erschütterung und ähnliche insoweit untersagen,
als sie das nach den örtlichen Verhältnissen gewöhnliche Maß überschreiten
und die ortsübliche Benutzung des Grundstückes wesentlich beeinträchtigen.
Unmittelbare Zuleitung ist ohne besonderen Rechtstitel unter allen Umstän-
den unzulässig.

(3) Ebenso kann der Grundstückseigentümer einem Nachbarn die von
dessen Bäumen oder anderen Pflanzen ausgehenden Einwirkungen durch den
Entzug von Licht oder Luft insoweit untersagen, als diese das Maß des Abs. 2
überschreiten und zu einer unzumutbaren Beeinträchtigung der Benutzung
des Grundstücks führen. Bundes- und landesgesetzliche Regelungen über den
Schutz von oder vor Bäumen und anderen Pflanzen, insbesondere über den
Wald-, Flur-, Feld-, Ortsbild-, Natur- und Baumschutz, bleiben unberührt.

§ 364a. Wird jedoch die Beeinträchtigung durch eine Bergwerksanla-
ge oder eine behördlich genehmigte Anlage auf dem nachbarlichen Grund in
einer dieses Maß überschreitenden Weise verursacht, so ist der Grundbesitzer
nur berechtigt, den Ersatz des zugefügten Schadens gerichtlich zu verlangen,
auch wenn der Schaden durch Umstände verursacht wird, auf die bei der be-
hördlichen Verhandlung keine Rücksicht genommen wurde.

Literatur:
Cerha, Abwehr von durch Luftwärmepumpen verursachten Luftströmen, immolex
2022/29

Gritsch, Hühnerhaltung in dicht besiedeltem Stadtteil Wiens, ecolex 2022/462
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Hauswurz, Nachbarrechtlicher Ausgleichsanspruch zwischen Mieter und WEer
derselben Liegenschaft möglich, immolex 2022/49

Holzer, Passivlegitimation bei nachbarrechtlichen Unterlassungsansprüchen, im-
molex 2022/30

Klein, Zur Abwehr von Hühnerlärm, immolex 2022/156
Neugebauer-Herl, Nichtnachbar, immolex 2022/96
Wallnöfer/Moser, Entschädigungspflicht für den Entzug von Quellwasser zu Was-
serversorgungszwecken? ecolex 2022/402

Gemeinschaftliche Rechte der Theilhaber

§ 828. (1) So lange alle Theilhaber einverstanden sind, stellen sie nur
Eine Person vor, und haben das Recht, mit der gemeinschaftlichen Sache
nach Belieben zu schalten. Sobald sie uneinig sind, kann kein Theilhaber in
der gemeinschaftlichen Sache eine Veränderung vernehmen, wodurch über
den Antheil des Andern verfügt würde.

(2) Eine gerichtliche oder vertraglich vereinbarte Benützungsregelung
zwischen den Teilhabern einer unbeweglichen Sache wirkt auch für deren
Rechtsnachfolger, wenn sie im Grundbuch angemerkt ist.

Entscheidung:

E 1. Die Abgrenzung zwischen Verwaltungshandlungen und Verfügungen
ist nach den Auswirkungen auf das gemeinschaftliche Gut bzw die Anteile
der Miteigentümer zu ziehen (RIS-Justiz RS0109188 [T2]). Verwaltungs-
handlungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie gemeinschaftliches Vorge-
hen erfordern, weil es um Interessen aller Gemeinschafter geht (RS0109188
[T3]). Sie zielen darauf ab, gemeinschaftliche Pflichten zu erfüllen oder ge-
meinschaftliche Interessen wahrzunehmen (RS0109188 [T12]). Zur Verwal-
tung gehört demnach alles, was gemeinschaftliche Interessen bei der Nut-
zung und Erhaltung des Gemeinschaftsguts beeinträchtigen könnte
(RS0109188 [T8]). Eine Verfügung dagegen greift in die Substanz der Ge-
meinschaftsrechte oder Anteilsrechte ein (RS0109188). Zu den Verfügungen
zählen Maßnahmen, die solche Auswirkungen auf die gemeinsame Sache
haben, dass sie sich im gemeinsamen Recht und/oder den Anteilsrechten
der Teilhaber niederschlagen, wie bspw die Veräußerung der gemeinsamen
Sache oder die Einräumung einer Dienstbarkeit an der gemeinsamen Sache
als Maßnahmen rechtlicher Natur oder etwa der gänzliche Abriss, die Ver-
nichtung des im Miteigentum stehenden Gebäudes als Maßnahme tatsächli-
cher Natur. 5 Ob 244/21z immolex 2022, 348 (Räth). Siehe E 1 zu § 835
ABGB.
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Rechte des Theilhabers auf seinen Antheil.

§ 829. Jeder Theilhaber ist vollständiger Eigenthümer seines Anthei-
les. In so fern er die Rechte seiner Mitgenossen nicht verletzt, kann er den-
selben, oder die Nutzungen davon willkührlich und unabhängig verpfänden,
vermachen, oder sonst veräußern (§. 361).

§ 830. Jeder Theilhaber ist befugt, auf Ablegung der Rechnung und
auf Vertheilung des Ertrages zu dringen. Er kann in der Regel auch die Auf-
hebung der Gemeinschaft verlangen; doch nicht zur Unzeit, oder zum Nacht-
heile der Uebrigen. Er muß sich daher einen, den Umständen angemessenen,
nicht wohl vermeidlichen Aufschub gefallen lassen.

Literatur:
Rainer, Realteilung des Erbrechts – Eigentumswohnung, immolex 2022/182

§ 831. Hat sich ein Theilhaber zur Fortsetzung der Gemeinschaft ver-
bunden, so kann er zwar vor Verlauf der Zeit nicht austreten; allein diese
Verbindlichkeit wird, wie andere Verbindlichkeiten, aufgehoben, und er-
streckt sich nicht auf die Erben, wenn diese nicht selbst dazu eingewilliget
haben.

Entscheidung:

E 1. Die Teilhaber einer Miteigentumsgemeinschaft können verbindlich ei-
ne Vereinbarung über die Fortsetzung der Gemeinschaft eingehen (RIS-Jus-
tiz RS0013344 [T4]) und damit auf die Geltendmachung des Teilungsan-
spruchs verzichten (5 Ob 99/20 z; 5 Ob 87/20k mwN). Eine solche Fortset-
zungsvereinbarung iSd § 831 ABGB kann nicht nur ausdrücklich getroffen
werden, sondern auch stillschweigend durch schlüssige Handlung gem § 863
Abs 1 ABGB zustande kommen (5 Ob 99/20 z mwN). Die Vereinbarung zur
Fortsetzung der Gemeinschaft kann wie jedes andere Dauerschuldverhältnis
aus wichtigen Gründen vorzeitig aufgelöst werden, wenn die weitere Erfül-
lung – aus wichtigen, objektiven (die gemeinschaftliche Sache betreffenden)
oder aus subjektiven (die Personen einzelner Teilhaber betreffenden) Grün-
den (dazu RS0013260) – unmöglich oder unzumutbar wird (RS0098749).
Die Behauptungs- und Beweislast für derartige wichtige Gründe trifft den
auf die Auseinandersetzung dringenden Teilhaber (RS0013369; RS0013260
[T2]). 5 Ob 86/22s.

§§ 829–831 ABGB
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§ 832. Auch die Anordnung eines Dritten, wodurch eine Sache zur
Gemeinschaft bestimmt wird, muß zwar von den ersten Theilhabern, nicht
auch von ihren Erben befolgt werden. Eine Verbindlichkeit zu einer immer-
währenden Gemeinschaft kann nicht bestehen.

Rechte der Theilhaber in der gemeinschaftlichen Sache:

a) In Rücksicht des Hauptstammes;

§ 833. Der Besitz und die Verwaltung der gemeinschaftlichen Sache
kommt allen Theilhabern insgesammt zu. In Angelegenheiten, welche nur
die ordentliche Verwaltung und Benützung des Hauptstammes betreffen,
entscheidet die Mehrheit der Stimmen, welche nicht nach den Personen, son-
dern nach Verhältniß der Antheile der Theilnehmer gezählet werden.

Entscheidungen:

E 1. Angelegenheiten der ordentlichen Verwaltung nach § 833 ABGB sind
Maßnahmen, die der Erhaltung und Verwaltung des gemeinsamen Gutes
dienen, die sich im gewöhnlichen Verlauf der Dinge als notwendig oder
zweckmäßig erweisen, im Interesse aller Miteigentümer liegen und keine
besonderen Kosten verursachen (RIS-Justiz RS0013573 [T4, T13, T19]).
Der Abschluss eines Mietvertrags mit einem Dritten ist eine Maßnahme
der ordentlichen Verwaltung (RS0013564), sofern er auf ortsübliche Zeit
und zu ortsüblichen Bedingungen erfolgt (RS0013564 [T9]). Die ordentliche
Verwaltung des gemeinschaftlichen Objekts durch die Mehrheit hat aber
auch die Interessen der überstimmten Minderheit einzubeziehen
(RS0013561). Daher ist der Abschluss eines Mietvertrags, der gegen die
nicht nur den Mehrheitseigentümern, sondern auch dem daher nicht
schutzwürdigen Mieter bekannten Interessen des Minderheitseigentümers
verstößt, eine außerordentliche Verwaltungsmaßnahme iS einer wichtigen
Veränderung nach § 834 ABGB (RS0013589; vgl auch RS0013584). Dieser
– nach den Umständen des Einzelfalls vorzunehmenden (RS0013564 [T11])
– Abgrenzung zwischen ordentlicher und außerordentlicher Verwaltung
sind wirtschaftliche Gesichtspunkte zugrundezulegen (RS0041383). 9 Ob
61/21t immolex 2022/99 (Räth).
E 2. Das Berufungsgericht ging davon aus, dass die Umwandlung des bis-
her nicht vermieteten 400m2 großen ausbaufähigen Rohdachbodens in ein
Mietobjekt schon für sich allein ein Eingriff in die bisherigen Benützungs-
verhältnisse und daher eine wichtige Veränderung darstellt, zu deren Vor-
nahme die Mehrheit allein nicht befugt gewesen wäre. Zusätzlich sei diese
Vermietung zu einem relativ geringen Mietzins von nur € 100,– netto mo-
natlich, aber für die Dauer von 15 Jahren erfolgt und habe der Dachboden
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das primäre Streitobjekt zwischen den Miteigentümern im Rahmen der Ver-
handlungen über eine einvernehmliche Parifizierung aufgrund eines rechts-
kräftigen Teilungsurteils dargestellt. Es sei daher von einer außerordentli-
chen Verwaltungsmaßnahme auszugehen, zu deren Vornahme die Mehrheit
der Miteigentümer allein nicht berechtigt gewesen sei. 9 Ob 61/21t immolex
2022/99 (Räth).
E 3. Befindet sich eine Liegenschaft im Hälfteeigentum, kommt eine (ge-
meinschaftliche) Selbstverwaltung nur in Betracht, wenn sich beide Anteils-
eigner über die gemeinsame Verwaltung einig sind, wobei die Einigung alle
Verwaltungsagenden betreffen muss. Ist das nicht der Fall, ist ein Ausüben
der Selbstverwaltung durch die Hälfteigentümer unmöglich. Der OGH hat
daher bereits ausgesprochen, dass als einziger Ausweg die Bestellung eines
Verwalters bleibt, wenn eine Einigung der beiden Hälfteeigentümer über die
gemeinsame Selbstverwaltung nicht zustande kommt (7 Ob 99/66 MietSlg
18.076 = RIS-Justiz RS0013215; vgl auch Sprohar-Heimlich in Schwimann/
Kodek5 § 833 ABGB Rz 38). 5 Ob 19/22p immo aktuell 2022, 165 = immo-
lex 2022, 257. Siehe E 1 zu § 28 WEG.
E 4. Der mit Vollmacht seiner Frau in Angelegenheiten der Verwaltung
ausgestattete Eigentümerpartner repräsentiert die Mehrheit der Miteigen-
tumsanteile und ist damit zur Vertretung der EigG berufen. Ihm kommt
nach allgemeinen Grundsätzen (§ 833 ABGB) damit auch die Stellung als
„gesetzlicher“ Verwalter zu. Besteht in einem solchen Fall die Willensbil-
dung in der EigG in seinem Willensakt, richtet sich deren Bekämpfung ent-
weder nach Beschlussrecht, wenn es zu einer fristauslösenden Bekanntma-
chung gekommen ist, sonst nach § 30 Abs 2 WEG. Solange eine darauf be-
ruhende Maßnahme der ordentlichen Verwaltung nicht auf die eine oder
andere Art beseitigt ist, bleibt sie außenwirksam. 5 Ob 207/21h.
E 5. Der Abschluss eines Mietvertrags mit einem Dritten ist eine Maßnah-
me der ordentlichen Verwaltung (RIS-Justiz RS0013564), sofern er auf orts-
übliche Zeit und zu ortsüblichen Bedingungen erfolgt (RS0013564 [T9]). Die
ordentliche Verwaltung des gemeinschaftlichen Objekts durch die Mehrheit
hat aber auch die Interessen der überstimmten Minderheit einzubeziehen
(RS0013561). Daher ist der Abschluss eines Mietvertrags, der gegen die
den Mehrheitseigentümern bekannten Interessen des Minderheitseigentü-
mers verstößt, eine außerordentliche Verwaltungsmaßnahme iS einer wich-
tigen Veränderung nach § 834 ABGB (RS0013589 [T2]; vgl auch
RS0013584). Dieser – nach den Umständen des Einzelfalls vorzunehmenden
(RS0013564 [T11]) – Abgrenzung zwischen ordentlicher und außerordentli-
cher Verwaltung sind wirtschaftliche Gesichtspunkte zugrundezulegen
(RS0041383). 9 Ob 78/22v.
E 6. Der Mietvertrag wurde für eine unüblich lange Dauer von 15 Jahren
befristet vermietet. Entgegen der Revision ist in diesem Zusammenhang

§ 833 ABGB
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nicht zu beurteilen, ob der Schutzzweck des MRG erfüllt wurde, sondern ob
diese Befristung nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten den Interessen der
Miteigentümer entsprochen hat (vgl 9 Ob 61/21 t). Zu Recht hat schon das
Erstgericht darauf hingewiesen, dass damit der Nachteil eines unbefristeten
Mietverhältnisses, nämlich die lange Bindung, mit dem Nachteil eines be-
fristeten Mietverhältnisses, dem Befristungsabschlag, kombiniert wird. Auch
die Rechtsauffassung der Vorinstanzen, dass der Verzicht auf eine Kaution
im konkreten Fall eine unübliche Vertragsbedingung darstellt, ist nicht zu
beanstanden. 9 Ob 78/22v.

Literatur:
Cerha, Vermietung im Miteigentum – ordentliche Verwaltung oder wichtige Ver-
änderung? immolex 2022/98

Pichlkastner, Vermietung – ordentliche Verwaltung oder wichtige Veränderung?
immolex 2022/184

§ 834. Bey wichtigen Veränderungen aber, welche zur Erhaltung oder
bessern Benützung des Hauptstammes vorgeschlagen werden, können die Ue-
berstimmten Sicherstellung für künftigen Schaden; oder, wenn diese verwei-
gert wird, den Austritt aus der Gemeinschaft verlangen.

Entscheidungen:

E 1. Die Vermietung einer im Miteigentum stehenden Liegenschaft oder
von Teilen einer solchen Liegenschaft zu ortsüblichen Bedingungen ist
grundsätzlich eine Maßnahme der ordentlichen Verwaltung (RIS-Justiz
RS0013564 [T1, T3, T9]). Die Vereinbarung unüblicher Bedingungen – insb
einer nicht ortsüblichen Vertragsdauer – betrifft hingegen die außerordent-
liche Verwaltung (vgl RS0013584; RS0013564 [T8]). In der Rsp wurden etwa
ein Kündigungsverzicht auf Lebenszeit des Mieters (6 Ob 69/98k mwN)
oder die Verlängerung eines auf 10 Jahre abgeschlossenen Bestandvertrags
auf unbestimmte Zeit bei gleichzeitigem Kündigungsverzicht (2 Ob 582/87)
als unüblich angesehen. 1 Ob 179/21m immolex 2022, 223 (Cerha).
E 2. Die Vertretungsbefugnis der Mehrheit der Miteigentümer erstreckt
sich nur auf die Fälle der ordentlichen Verwaltung, nicht hingegen auf wich-
tige Veränderungen iSd § 834 ABGB (vgl RIS-Justiz RS0013446; RS0013561
[T1] = 8 Ob 680/90; RS0013665 [T13] = 6 Ob 236/00 z). Letztere bedürfen
entweder der Einstimmigkeit oder der Einhaltung der Vorschriften des
§ 835 ABGB (vgl RS0013692; RS0013665; RS0013671; RS0013223 [T2] =
5 Ob 2148/96k). Ein sämtliche Miteigentümer bindender Abschluss des
zweiten Mietvertrags (im Jahr 2001) mit der Beklagten allein durch die da-
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malige Mehrheitseigentümerin wäre daher nur mit Zustimmung aller ande-
ren Miteigentümer oder – wenn diese nicht erlangt werden hätte können
und die übrigen Miteigentümer nicht iSd § 835 erster Teilsatz ABGB aus-
treten hätten wollen – mit Genehmigung des Außerstreitgerichts möglich
gewesen (RS0013665 [insb T4, T14]). Weitere Voraussetzung wäre gewesen,
dass überhaupt ein gültiger Mehrheitsbeschluss vorliegt, was erfordert hätte,
dass der Minderheit Gehör eingeräumt worden wäre (vgl 6 Ob 236/00 z;
3 Ob 144/08k; 1 Ob 207/14 v). Wäre dies nicht der Fall gewesen, läge kein
wirksamer Beschluss der Mehrheit vor, weil den übrigen Miteigentümern
zumindest die Gelegenheit gegeben werden muss, zum Vorhaben des Mehr-
heitseigentümers Stellung zu nehmen (und ihn allenfalls davon abzubrin-
gen). Die sich daraus ergebende Unwirksamkeit der Willensbildung bestün-
de auch gegenüber dem Dritten (hier der Beklagten) und der mit ihm (ihr)
geschlossene Vertrag wäre daher ungültig (vgl 1 Ob 207/14 v; RS0013692
[T7, T8]; Tanczos/Eliskases in Rummel/Lukas4 § 834 ABGB Rz 13 mwN).
1 Ob 179/21m immolex 2022, 223 (Cerha).

Literatur:
Cerha, Vermietung im Miteigentum – ordentliche Verwaltung oder wichtige Ver-
änderung? immolex 2022/98

Pichlkastner, Vermietung – ordentliche Verwaltung oder wichtige Veränderung?
immolex 2022/184

§ 835. Wollen sie nicht austreten; oder geschähe der Austritt zur Un-
zeit; so soll das Los, ein Schiedsmann, oder, wofern sie sich darüber nicht
einhellig vereinigen, der Richter entscheiden, ob die Veränderung unbedingt
oder gegen Sicherstellung Statt finden soll oder nicht. Diese Arten der Ent-
scheidung treten auch bey gleichen Stimmen der Mitglieder ein.

Entscheidung:

E 1. Eine richterliche Entscheidung in einem Außerstreitverfahren (§ 835
ABGB) kann über wichtige Veränderungen iSd § 834 ABGB (außerordent-
liche Verwaltung) und bei Stimmengleichheit auch in Angelegenheiten des
§ 833 ABGB (ordentliche Verwaltung) ergehen (RIS-Justiz RS0013692;
RS0013734). Gegenstand der richterlichen Beschlussfassung nach § 835
ABGB ist dabei die Frage, ob die (wichtige) Veränderung ohne Einschrän-
kung oder unter Bedingungen (Sicherstellung) bewilligt oder überhaupt ab-
gelehnt wird. Das Gesetz stellt für diese richterliche Ermessensentscheidung
keine bindenden Richtlinien auf; die Entscheidung hängt vielmehr davon ab,
ob die Veränderung offenbar (also eindeutig) vorteilhaft, bedenklich oder

§ 835 ABGB
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nachteilig ist. Ob dies der Fall ist, ist nach den Umständen des Einzelfalls
und vom Standpunkt der Gesamtheit aller Miteigentümer und nicht allein
von jenem des Mehrheitseigentümers aus zu beurteilen (6 Ob 40/21g;
RS0013703). Ist eine Änderung tatsächlicher und rechtlicher Natur nicht
mehr § 834 ABGB, sondern als Verfügung dem § 828 ABGB zu unterstellen,
kann die fehlende Zustimmung eines Teilhabers nicht durch einen Beschluss
des Außerstreitrichters ersetzt werden, weil derartige Änderungen die Sub-
stanz der Gemeinschafts- oder Anteilsrechte betreffen und deshalb einem
richterlichen Eingriff entzogen sind (9 Ob 8/17p; RS0117159; RS0013205).
5 Ob 244/21z immolex 2022, 348 (Räth). Siehe E 1 zu § 828 ABGB.

§ 836. Ist ein Verwalter der gemeinschaftlichen Sachen zu bestellen; so
entscheidet über dessen Auswahl die Mehrheit der Stimmen, und in deren
Abgang der Richter.

§ 837. Der Verwalter des gemeinschaftlichen Gutes wird als ein Macht-
haber angesehen. Er ist einerseits verbunden, ordentliche Rechnung abzule-
gen; andererseits aber befugt, alle nützlich gemachte Auslagen in Abrechnung
zu bringen. Dieses gilt auch in dem Falle, daß ein Theilgenosse ein gemein-
schaftliches Gut ohne Auftrag der übrigen Theilnehmer verwaltet.

§ 838. Wird die Verwaltung Mehrern überlassen; so entscheidet auch
unter ihnen die Mehrheit der Stimmen.

§ 838a. Streitigkeiten zwischen den Teilhabern über die mit der Ver-
waltung und Benützung der gemeinschaftlichen Sache unmittelbar zusam-
menhängenden Rechte und Pflichten sind im Verfahren außer Streitsachen
zu entscheiden.

Entscheidung:

E 1. Entscheidend für die Verweisung auf den außerstreitigen Rechtsweg
nach § 838a ABGB ist, ob eine Streitigkeit zwischen Teilhabern über die
mit der Verwaltung und Benützung der gemeinschaftlichen Sache unmittel-
bar zusammenhängenden Rechte und Pflichten „den Kern des Begehrens“
bildet (5 Ob 106/14w; 5 Ob 200/14v; RIS-Justiz RS0013622 [T10]). Die Ver-
weisung in das Außerstreitverfahren erstreckt sich nach den Gesetzesmate-
rialien (ErläutRV 471 BlgNR 22. GP 33) nur auf diese mit der Verwaltung
und Benützung unmittelbar zusammenhängenden Rechte und Pflichten der
Teilhaber. Weiterhin auf den streitigen Rechtsweg gehören Ansprüche, die

10

ABGB §§ 836–838a

9783214251017 
Wohnrecht 2023 
Herbert Gartner, Nikolaus Humpel 
MANZ Verlag Wien

Jetzt bestellen

https://shop.manz.at/shop/products/9783214251017

	Wohnrecht2023_Gartner_Titelei_DRUCK
	Wohnrecht2023_Gartner_Band_I_Kern_DRUCK


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX3:2002
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA1)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX3:2002
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA1)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




